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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/54/605/Add.2)]

54/172. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/103 vom 12. Dezember 1996, 52/120 vom 12. Dezember
1997 und 53/141 vom 9. Dezember 1998, sowie auf die Resolution 1998/11 der Menschenrechtskommis-
sion vom 9. April 19981,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestimmungen in der von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten, insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein Staat wirt-
schaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer An-
wendung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu
erlangen,

                                                     
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23),
Kap. II, Abschnitt A.
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unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs2, der gemäß der Resolution 1995/45 der Men-
schenrechtskommission vom 3. März 19953 vorgelegt wurde, und den Bericht des Generalsekretärs über
die Durchführung der Resolution 52/120 der Generalversammlung4,

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedin-
gen und miteinander verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklärend, dass das Recht auf
Entwicklung ein fester Bestandteil aller Menschenrechte ist,

daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltene Weltkonferenz über Men-
schenrechte die Staaten aufgefordert hat, alle nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehenden einseitigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbeziehun-
gen zwischen den Staaten behindern und der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege ste-
hen5,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am 12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale
Entwicklung verabschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung6, der Erklärung von
Beijing und der Aktionsplattform, die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonferenz ver-
abschiedet wurden7, sowie der Erklärung von Istanbul über menschliche Siedlungen und der Habitat-
Agenda, die am 14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) verabschiedet wurden8,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von der Generalversammlung und den in letz-
ter Zeit veranstalteten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser Frage verabschiedet worden
sind, und im Widerspruch zu dem allgemeinen Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen auch
weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden mit allen ihren Extraterritorial-
wirkungen, unter anderem auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Länder und Völker, gegen
die sie gerichtet sind, sowie auf Einzelpersonen, die der Herrschaftsgewalt von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Exterritorialwirkungen von einseitigen gesetzgeberischen, administrativen und wirt-
schaftlichen Maßnahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die sich gegen den Entwick-
lungsprozess und die Geltendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungsländern richten und die
volle Verwirklichung aller Menschenrechte behindern,

                                                     
2 E/CN.4/1996/45 und Add.1.
3 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, Supplement No. 3 und Korrigenda
(E/1995/23 und Korr.1 und 2), Kap. II, Abschnitt A.
4 A/53/293 und Add.1.
5 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31.
6 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 6.-12. März 1995
(auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1,
Anlage I.
7 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung
des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
8 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen der Arbeitsgruppe für das Recht auf Ent-
wicklung der Menschenrechtskommission und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach denen
einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für die Verwirklichung der Erklärung über das Recht
auf Entwicklung9 darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei einseitige Maßnahmen zu verabschieden oder
anzuwenden, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehen,
insbesondere keine Zwangsmaßnahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte10 und anderen internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen-
rechte verkündeten Rechte im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und Völkern auf
Entwicklung;

2. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel
politischer oder wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesondere gegen Entwicklungslän-
der, wegen ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise
ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älteren Menschen;

3. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Ver-
pflichtungen und Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, deren Vertragspartei sie sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich
aufheben;

4. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen
sie ihren politischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung frei nachgehen können;

5. fordert die Menschenrechtskommission nachdrücklich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammen-
hang mit der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Auswirkungen einseitiger
Zwangsmaßnahmen, einschließlich des Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen An-
wendung, voll zu berücksichtigen;

6. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und dem Schutz des Rechts
auf Entwicklung und angesichts der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie vor auf die
Bevölkerung der Entwicklungsländer ausüben, in ihrem Jahresbericht an die Generalversammlung vor-
rangig auf diese Resolution einzugehen;

7. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu
lenken, weiterhin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen und schädlichen Auswirkun-
gen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversammlung auf
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen analytischen Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präventiv-
maßnahmen in dieser Hinsicht hervorhebt;

                                                     
9 Resolution 41/128, Anlage.
10 Resolution 217 A (III).
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8. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Menschen-
rechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten" mit Vorrang zu behandeln.

     83. Plenarsitzung
  17. Dezember 1999


